Anleihebedingungen 
der nachrangigen Schuldverschreibungen 
[Emissionsbezeichnung]
der [Emittentin]

Präambel
Die [Emittentin] beabsichtigt, an Anleger (im Folgenden „Anleihegläubiger“) eine Kapitalanlage gegen Einzahlung von Kapital auszugeben, die es den Anleihegläubigern ermöglicht, an Wertsteigerungen von [Bezeichnung Asset(s)] zu partizipieren. Hierdurch soll eine erfolgsabhängige und erfolgsorientierte Rendite auf das investierte Kapital erzielt werden.
Wichtige Hinweise: Bei der Kapitalanlage handelt es sich um nachrangige Schuldverschreibungen, die einen qualifizierten Rangrücktritt und eine vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre enthalten (siehe Ziffer 4). Der qualifizierte Rangrücktritt und insbesondere die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre bewirken eine Wesensänderung der Geldhingabe von einer bankgeschäftstypischen Kapitalanlage mit unbedingter Rückzahlungsverpflichtung hin zu einer unternehmerischen Beteiligung mit einer eigenkapitalähnlichen Haftungsfunktion. Der Anleihegläubiger übernimmt mit den nachrangigen Schuldverschreibungen ein über das allgemeine Insolvenzrisiko hinausgehendes unternehmerisches Risiko.
Die Zahlungsansprüche aus den nachrangigen Schuldverschreibungen können aufgrund des qualifizierten Rangrücktritts und der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre bereits vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens dauerhaft nicht durchsetzbar sein und der Ausschluss dieser Ansprüche (insbesondere jeglicher Rückzahlungsansprüche) kann dauerhaft und für unbegrenzte Zeit wirken. Eine zur Absicherung der Ansprüche aus den Schuldverschreibungen gewährte Sicherheit unterliegt ebenfalls diesen Beschränkungen. Im Übrigen verweisen wir auf die Regelungen in Ziffern 4 und 11.1 dieser Anleihebedingungen.
Im Gegensatz zu den Anleihegläubigern verfügt ein Gesellschafter über Informations- und Entscheidungsbefugnisse, aufgrund derer er Kenntnis von der Verwendung des zur Verfügung gestellten Kapitals erhalten kann. Zudem kann ein Gesellschafter die vollständige Verwendung des zur Verfügung gestellten Kapitals verhindern, wenn er über eine Mehrheit in der Gesellschafterversammlung verfügt. Für den Anleihegläubiger bedeutet dies, dass das von ihm übernommene Risiko in gewisser Hinsicht über das unternehmerische Risiko eines Gesellschafters hinausgehen kann. 

1.	Nennbetrag, Übertragung
1.1	Die [Emittentin] mit dem Sitz in [Ort] (die „Emittentin“) begibt bis zu [#] Stück Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils Euro [Nennbetrag] (der „Nennbetrag“) der Serie „[Emissionsbezeichnung]“ (die „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro [Gesamtnennbetrag].
1.2	Die Schuldverschreibungen berechtigen den Anleihegläubiger, von der Emittentin Zahlungen nach Maßgabe dieser Anleihebedingungen zu verlangen. Zahlungen an die Anleihegläubiger können unter anderem von der Veräußerung [des folgenden Vermögensgegenstandes/der folgenden Vermögensgegenstände] abhängen:
[Genaue Beschreibung Asset oder Assets] (nachfolgend [zusammen] das „Asset“). 
1.3	Die Emittentin wird das eingezahlte Anleihekapital verwenden für:
[Genaue Beschreibung Verwendungszweck Anleihekapital]
1.4	Die Schuldverschreibungen sind im Wege der Abtretung der sich aus der Schuldverschreibung ergebenden Rechte und Pflichten (§ 398 BGB) übertragbar. 
2.	Status der Schuldverschreibungen
2.1	Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, nachrangige und nach Maßgabe von Ziffer 11 besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin und stehen im gleichen Rang untereinander und mindestens im gleichen Rang mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, soweit bestimmte zwingende gesetzliche Bestimmungen nichts anderes vorschreiben.
2.2	Die Schuldverschreibungen gewähren den Anleihegläubigern rein schuldrechtliche Ansprüche, jedoch keine Mitgliedschaftsrechte, insbesondere keine Teilnahme, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung der Emittentin. Mit dem Erwerb der Schuldverschreibungen ist weder von der Emittentin noch von dem Anleihegläubiger der Abschluss einer stillen Beteiligung im Sinne der §§ 230 ff. HGB beabsichtigt. Die Schuldverschreibungen sind weder an einem Verlust noch an einem Liquidationserlös der Emittentin beteiligt.
2.3	Die Emittentin ist ohne Zustimmung der Anleihegläubiger nicht berechtigt, weitere Schuldverschreibungen (in jedweder Form) sowie andere Schuld- und/oder Finanzierungstitel zu begeben sowie Fremdkapital bei Kreditinstituten aufzunehmen. 
2.4	Eine Verbriefung der Schuldverschreibungen ist ausgeschlossen.
3.	Erwerb der Schuldverschreibungen
3.1	Die Zeichnung der Schuldverschreibungen erfolgt über die Plattform der Kazpar GmbH (Kazpar.com) Rosenthaler Straße 72A, 10119 Berlin („Kazpar-Plattform“), die als vertraglich gebundener Vermittler (vgV) im Namen, auf Rechnung und unter der Haftung der CONCEDUS GmbH, Ostendstraße 100, 90482 Nürnberg, die jeweiligen Willenserklärungen zum Erwerb oder zur Veräußerung von Schuldverschreibungen vermittelt.
3.2	Der Vertrag über den Erwerb der Schuldverschreibungen kommt aufschiebend bedingt mit 
3.2.1	der Annahme der Zeichnung durch die Emittentin,
3.2.2	den Zahlungseingang des gezeichneten Nennbetrags durch den Anleihegläubiger, sowie
3.2.3	der unwiderruflichen Zeichnung sämtlicher Schuldverschreibungen zum Nennbetrag von EUR [Gesamtnennbetrag]
zustande.
3.3	Bei Nichtzustandekommen des Erwerbs der Schuldverschreibungen, also bei Nichteintritt der aufschiebenden Bedingungen nach Ziffer 3.2, wird die Emittentin den Anleihegläubiger unverzüglich informieren.
3.4	Die Emittentin behält sich insbesondere vor, Anleihegläubiger vor Annahme ihrer Zeichnung von Schuldverschreibungen (oder, falls notwendig, zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. dem Erwerb von Schuldverschreibungen von bestehenden Anleihegläubigern) nach Maßgabe des Geldwäschegesetzes (GwG) oder anderer, vergleichbarer Rechtsnormen zu identifizieren bzw. eine solche Identifizierung durch die registerführende Stelle oder andere Dritte durchführen zu lassen. Der Anleihegläubiger muss die hierfür notwendigen Informationen zur Verfügung stellen.
	4.	Qualifizierter Rangrücktritt der Anleihegläubiger und vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre
4.1	Der Anleihegläubiger tritt hiermit gemäß §§ 19 Abs. 2 Satz 2, 39 Abs. 2 der Insolvenzordnung („InsO“) mit sämtlichen seiner gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen, insbesondere die Rückzahlung des Nennbetrags und einschließlich etwaiger Zinsen (zusammen „Nachrangforderungen“), hinter sämtliche Forderungen von gegenwärtigen und zukünftigen anderen Gläubigern der Emittentin (mit Ausnahme von anderen nachrangigen oder gleichrangigen Gläubigern) in den Rang hinter die Forderungen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO zurück. Die Nachrangforderungen haben daher denselben Rang wie die Forderungen auf Rückzahlung des Stammkapitals der Gesellschafterin (sogenannter „qualifizierter Rangrücktritt“). Der Nachrang gilt grundsätzlich jederzeit, sowohl vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens als auch während des Insolvenzverfahrens.
4.2	Zahlungen auf die Nachrangforderungen sind solange und soweit ausgeschlossen, wie 
4.2.1	die teilweise oder vollständige Erfüllung der Nachrangforderungen einen Grund im Sinne der §§ 16 ff. InsO für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin herbeiführen würde, also zu einer Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) oder Überschuldung (§ 19 InsO) der Emittentin führen würde, oder ein solcher Grund bereits besteht (sogenannte „vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre“) Dies gilt auch für den Fall, dass Nachrangforderungen für sich genommen keine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO und keine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO begründen, aber die Summe aller Forderungen gegen die Emittentin einen Grund für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin begründen würde;
4.2.2	im Falle der Liquidation der Emittentin Forderungen der nicht im Rang hinter den Forderungen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO nachrangigen Gläubiger aus dem Vermögen der Emittentin noch nicht vollständig erfüllt worden sind.
4.3	Die Erfüllung der Nachrangforderungen durch die Emittentin kann darüber hinaus außerhalb eines Insolvenzverfahrens nur nachrangig und erst nach Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger (mit Ausnahme der anderen nachrangigen oder gleichrangigen Gläubiger) der Emittentin aus etwaigen frei verfügbaren künftigen (i) Jahresüberschüssen, (ii) Liquidationsüberschüssen oder (iii) aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der Emittentin übersteigenden frei verfügbaren Vermögen, das nach Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger (mit Ausnahme von anderen nachrangigen oder gleichrangigen Gläubigern) verbleibt und bei werbender Gesellschaft nicht zur Erhaltung des satzungsmäßigen Kapitals der Emittentin erforderlich ist (sonstiges freies Vermögen), geltend gemacht werden.
4.4	Diese Ziffer 4 stellt eine Vereinbarung zugunsten der übrigen Gläubiger der Emittentin gemäß § 328 BGB dar; sie kann nur geändert oder aufgehoben werden, wenn und solange keine Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit vorliegt oder droht (auch nicht infolge der Befriedigung der Forderungen der Emittentin).
4.5	Soweit eine Nachrangforderung unter Verstoß gegen die vorstehenden Bestimmungen befriedigt wird, ist das insoweit Erlangte ungeachtet anderer Vereinbarungen an die Emittentin zurückzugewähren. Der Anleihegläubiger verpflichtet sich, keine Zahlung einer Nachforderung unter Verstoß gegen diese Ziffer 4 zu verlangen.
4.6	Der Anleihegläubiger erklärt durch die vorstehenden Regelungen keinen Verzicht auf seine Ansprüche aus den Schuldverschreibungen. 


5.	Einzahlungen
Die Einzahlung des gezeichneten Betrags der Schuldverschreibungen durch den Anleihegläubiger erfolgt mit Erfüllungswirkung durch Übertragung der finanziellen Mittel auf der Kazpar-Plattform von dem für den Anleihegläubiger angelegten und mit einer virtuellen IBAN versehenen Konto auf das für diese Schuldverschreibungen vorgesehene Projektkonto.. 
6.	Laufzeit
Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beginnt am [Datum Laufzeitbeginn] („Laufzeitbeginn“) und endet automatisch (i) mit der auflagenfreien und vollständigen Zahlung des Darlehensbetrags aus der externen Refinanzierung des Assets an die Emittentin („Refinanzierung“) oder (ii) mit der auflagenfreien und vollständigen Zahlung des Kaufpreises aus dem vollständigen Verkauf des Assets an die Emittentin („Veräußerung“), ohne dass es einer Kündigung durch die Emittentin bedarf, jedoch spätestens mit Ablauf des [Datum Laufzeitende], (jeweils „Laufzeitende“). 
Die Emittentin ist berechtigt, einmalig oder mehrmals eine Abstimmung über die Verlängerung der zum [Datum Laufzeitende] endenden Laufzeit einzuleiten. Beabsichtigt die Emittentin, über die Verlängerung der Laufzeit abstimmen zu lassen, so hat sie die Anleihegläubiger vor Durchführung der Abstimmung durch Mitteilung gemäß Ziffer 14 dieser Anleihebedingungen zu informieren. In der Mitteilung ist das Datum anzugeben, bis zu dem die Laufzeit verlängert werden soll, sowie eine Begründung für die Abstimmung über die Laufzeitverlängerung mitzuteilen.
Mit der Mitteilung informiert die Emittentin die Anleihegläubiger auch über die Einleitung einer Abstimmung über die Zustimmung zur beabsichtigten Verlängerung der Laufzeit. Die Stimmen sind elektronisch auf der Kazpar-Plattform abzugeben. Die Emittentin ist berechtigt, die näheren Modalitäten der Abstimmung im elektronischen Umlaufverfahren, insbesondere die Frist zur Stimmabgabe, festzulegen und den Anleihegläubigern zusammen mit der Bekanntmachung der Abstimmung mitzuteilen. Maßgeblich ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen – das Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen („SchVG“) findet bei der Abstimmung keine Anwendung. 
Nach Ablauf einer von der Emittentin gesetzten Abstimmungsfrist gibt die Emittentin das Ergebnis der Abstimmung in der Form gemäß Ziffer 14 dieser Anleihebedingungen bekannt.
7.	Anteil am Veräußerungsgewinn; Bonuszins
7.1	Im Falle der Veräußerung werden die Schuldverschreibungen zum Nennbetrag zurückgezahlt. Die Emittentin ist zur Zahlung des Nennbetrags in diesem Fall nur aus Mitteln aus der Veräußerung des Assets verpflichtet. Reicht der erzielte Veräußerungserlös des Assets abzüglich der in Ziffern 7.2.1 bis 7.2.3 genannten Abzugsposten nicht für die Zahlung aller Nennbeträge aus, so entfällt ein darüber hinaus gehender Teil der Nennbeträge der Schuldverschreibungen.
7.2	Darüber hinaus steht den Anlegern im Falle der Veräußerung ein Anteil am Nettoveräußerungsgewinn zu. „Nettoveräußerungsgewinn“ bezeichnet den bei der Veräußerung erzielten Kaufpreis abzüglich 
7.2.1	des Kaufpreises für den Erwerb des Assets;
7.2.2	der im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung des Assets von der Emittentin zu tragenden Kosten, d. h. Kosten, Gebühren oder sonstige Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung des Assets entstanden sind; hierunter können insbesondere fallen:
(i)	Steuern und öffentliche Abgaben, z. B. die Grunderwerbsteuer und Grundbuchkosten;
(ii)	Provisionen, Courtage und Maklergebühren;
(iii)	Kosten für die Beauftragung externer Berater, z. B. Rechtsanwälte, Gutachter, Steuerberater;
(iv)	etwaige Tilgungszahlungen und die Zahlung einer etwaigen Vorfälligkeitsentschädigung an eine finanzierende Bank;
(vi)	der ggf. anfallenden, voraussichtlichen Gewerbe- oder anderen Steuerbelastung der Emittentin aus der Veräußerung des Assets.
7.2.3	der folgenden von der Emittentin an die Kazpar GmbH zu entrichtenden Gebühren:
a)	Fixgebühren für die Anmeldung und Veröffentlichung der Schuldverschreibung in Höhe von EUR [495] (Anmeldung) und EUR [995] (Veröffentlichung);
b)	eine während der Laufzeit monatlich an die Kazpar zu entrichtende Verwaltungsgebühr in Höhe von [1] % des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungsbedingungen pro Jahr;
c)	eine Erfolgsgebühr in Höhe von [5] % des Gesamtnennbetrags.
Die Abzugsposten sind aus der laufenden Buchhaltung auf Liquiditätsbasis nach dem Zuflussprinzip zu ermitteln. Bezüglich der Abzugsposten sind jeweils die Bruttobeträge (einschließlich etwaiger Umsatzsteuer) maßgeblich, soweit die Emittentin nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.
7.3	Den Anlegern stehen [#] % des Veräußerungsgewinns zu, mindestens aber ein Anteil am Veräußerungsgewinn, der [#] % der Nennbeträge aller von der Emittentin ausgegebenen und nicht (i) für kraftlos erklärten, (ii) an die Emittentin zurück gegebenen oder (iii) gekündigten Schuldverschreibungen („Verbleibender Gesamtnennbetrag“) beträgt, soweit Mittel aus der Veräußerung des Assets abzüglich der in Ziffern 7.2.1 bis 7.2.3 genannten Abzugsposten nach Abzug der Nennbeträge verbleiben. Der den Anlegern hiernach zustehende Betrag wird als „Anleger-Veräußerungsgewinn“ bezeichnet. Der auf eine Schuldverschreibung entfallende Anteil an dem Anleger-Veräußerungsgewinn entspricht dem Verhältnis des Nennbetrags der Schuldverschreibung zu der Summe des Verbleibenden Gesamtnennbetrags.
7.4	Die Höhe des Anleger-Nettoveräußerungsgewinns wird von der Zahlstelle berechnet. Die Höhe des Anleger-Nettoveräußerungsgewinns und dessen Berechnung wird den Anleihegläubigern nach erfolgter Veräußerung nach Maßgabe von Ziffer 14 bekanntgemacht.
7.5	Tritt das Laufzeitende stattdessen durch Durchführung der Refinanzierung oder durch Zeitablauf ein, so haben die Anleihegläubiger Anspruch auf Auszahlung eines Bonuszinses in Höhe von [#] % des Verbleibenden Gesamtnennbetrags. Der auf eine Schuldverschreibung entfallende Anteil an diesem Bonuszins entspricht dem Verhältnis des Nennbetrags der Schuldverschreibung zu der Summe des Verbleibenden Gesamtnennbetrags.
7.6	Sämtliche Zahlungen aus dieser Ziffer 7 werden [#] Geschäftstage nach Laufzeitende (das heißt nach Eintritt der Veräußerung oder der Finanzierung oder nach Zeitablauf fällig.
7.7	Wenn und soweit die Emittentin mit einer geschuldeten Zahlung in Verzug kommt, hat die Emittentin den jeweils ausstehenden Betrag (mit Ausnahme von Zinsen) mit einem Verzugszins in Höhe von fünf (5) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§§ 288 Abs. 1 S. 2, 247 BGB) zu verzinsen („Verzugszins“).
8.	Verzinsung, Fälligkeit, Zinsberechnungsmethode
8.1	Die Schuldverschreibungen werden zusätzlich ab dem Laufzeitbeginn (einschließlich) bezogen auf ihren ausstehenden Nennbetrag bis zu ihrem Laufzeitende mit [#] % p.a. [endfällig] verzinst („Verzinsung“). Die Höhe der Zinszahlungen wird von der Zahlstelle berechnet.
8.2	Die Verzinsung erfolgt [monatlich/quartalsweise/jährlich], jeweils für den Zeitraum ab dem Tag der Vertragsunterzeichnung bis zum entsprechenden [Monatstag/Quartalstag/Jahrestag]. Die Auszahlung der aufgelaufenen Zinsen erfolgt jeweils zum [tt.mm] des folgenden [Monats/Quartals/Jahres], erstmals am [tt.mm.jjjj]. Das Kapital ist am Ende der Laufzeit, d. h. am [tt.mm.jjjj], zur Rückzahlung fällig.
8.3	Sind Zinsen im Hinblick auf einen Zeitraum zu berechnen, der kürzer oder länger als ein Kalenderjahr ist, so werden sie nach der der Methode act/365 berechnet.
9.	Zahlstelle, Zahlungen, Hinterlegung
9.1	Zahlstelle ist die Kazpar GmbH („Zahlstelle“). Die Emittentin wird dafür Sorge tragen, dass stets eine Zahlstelle vorhanden ist. Die Emittentin kann jederzeit durch Bekanntmachung gemäß Ziffer 14 mit einer Frist von mindestens 30 Tagen eine andere Zahlstelle als Zahlstelle bestellen, wenn die Kazpar GmbH nicht mehr als Zahlstelle zur Verfügung stehen sollte. Soweit die Emittentin eine externe Zahlstelle bestellt, handelt die Zahlstelle in ihrer Eigenschaft als solche ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und steht nicht in einem Auftrags- oder Treuhandverhältnis zu den Anleihegläubigern. Die Zahlstelle übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern. 
9.2	Die Emittentin verpflichtet sich, Zahlungen auf die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit in Euro zu zahlen bzw. zahlen zu lassen. Zahlungen erfolgen ausschließlich an die für den Anleihegläubiger auf der Kazpar-Plattform angelegte virtuelle IBAN. Die vorgenannten Zahlungen befreien die Emittentin in Höhe der geleisteten Zahlungen von ihren entsprechenden Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen.
9.3	Falls eine Zahlung auf die Schuldverschreibungen an einem Tag zu leisten ist, der kein Geschäftstag ist, so erfolgt die Zahlung am nächstfolgenden Geschäftstag. In diesem Fall steht den betreffenden Anleihegläubigern weder eine Zahlung noch ein Anspruch auf Verzugszinsen oder eine andere Entschädigung wegen dieser Verzögerung zu. 
9.4	„Geschäftstag“ im Sinne dieser Anleihebedingungen bezeichnet jeden Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Geschäftsbanken in Frankfurt a.M. Zahlungen in Euro abwickeln.
10.	Steuern
10.1	Alle Zahlungen auf die Schuldverschreibungen erfolgen unter Abzug und Einbehaltung von Steuern, Abgaben und sonstigen Gebühren, soweit die Emittentin zum Abzug und/oder zur Einbehaltung gesetzlich verpflichtet ist. Die Emittentin ist nicht verpflichtet, den Anleihegläubigern zusätzliche Beträge als Ausgleich für auf diese Weise abgezogene oder einbehaltene Beträge zu zahlen.
10.2	Soweit die Emittentin nicht gesetzlich zum Abzug und/oder zur Einbehaltung von Steuern, Abgaben oder sonstigen Gebühren verpflichtet ist, trifft sie keinerlei Verpflichtung im Hinblick auf abgaberechtliche Verpflichtungen der Anleihegläubiger.
11. Besicherung; Weitere Nebenpflichten der Emittentin; Reporting
11.1	Die Besicherung der Schuldverschreibungen erfolgt durch Bestellung von Grundsicherungsrechten nach Maßgabe einer zwischen der Emittentin und der Kazpar GmbH zu schließenden Vereinbarung. Die Emittentin wird sich zu diesem Zweck gegenüber der Kazpar GmbH in einer separaten Treuhandvereinbarung dazu verpflichten, ein Grundsicherungsrecht für das Asset zu gewähren, das die Durchsetzung der Ansprüche der Anleihegläubiger absichert („Sicherheit“).
	Die Anleihegläubiger stimmen mit Zeichnung der Schuldverschreibungen zu, dass die Kazpar GmbH die Sicherheit zugunsten der Anleihegläubiger treuhänderisch verwaltet und zu diesem Zweck die Treuhandvereinbarung mit der Emittentin schließt. 
	Die Emittentin hat sicherzustellen, dass die Sicherheit nach Maßgabe der Treuhandvereinbarung nur unter Einhaltung des qualifizierten Rangrücktritts und der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre der Forderungen der Anleihegläubiger gemäß Ziffer 4 verwertet werden darf.


Die weiteren Einzelheiten der Aufgaben des Treuhänders und die Einzelheiten der Rechtsbeziehungen zwischen der Emittentin und dem Treuhänder richten sich alleine nach dem zwischen der Emittentin und dem Treuhänder abzuschließenden Treuhandvertrag. Die Emittentin und der Treuhänder sind berechtigt, den Treuhandvertrag einvernehmlich zu ändern, sofern keine wesentlichen Rechte der Anleihegläubiger nach diesen Anleihebedingungen beeinträchtigt werden. 
Sollte das Treuhandverhältnis mit dem Treuhänder vorzeitig beendet werden, ist die Emittentin verpflichtet, unverzüglich einen neuen Treuhänder für die Sicherheit zu bestellen.
11.2	Die Emittentin wird sich gegenüber der Kazpar GmbH in separaten Vereinbarungen zudem dazu verpflichten
11.2.1	sich der sofortigen Zwangsvollstreckung zu unterwerfen;
11.2.2	in Bezug auf das Asset eine branchenübliche Versicherung abzuschließen; und
11.2.3	eine Vollmacht zu gewähren, die es der Kazpar GmbH unter bestimmten Bedingungen (insb. Verletzung gegen Zahlungspflichten) erlaubt, das Asset zugunsten der Anleihegläubiger zu veräußern.
11.3	Darüber hinaus werden die Emittentin sowie weitere Organe und Personen ggf. weitere Verpflichtungen eingehen, die auf der Kazpar-Plattform veröffentlicht werden.
11.3	Die Emittentin stellt nach jedem abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Jahresabschluss auf. Der jeweilige Jahresabschluss soll bis zum [#] des jeweiligen Folgejahres nach Maßgabe von Ziffer 14 auf der Kazpar-Plattform zugänglich gemacht werden.
12.	Kündigung durch Anleihegläubiger
12.1	Die Anleihe kann durch die Anleihegläubiger nicht ordentlich gekündigt werden. Jeder Anleihegläubiger ist berechtigt, die Schuldverschreibungen ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen und vorbehaltlich Ziffer 4 deren sofortige Rückzahlung zum Nennbetrag zu verlangen, wenn ein wichtiger Grund zur Kündigung vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn
12.1.1	die Emittentin ihre Zahlungsunfähigkeit schriftlich allgemein bekannt gibt oder ihre Zahlungen allgemein einstellt; oder
12.1.2	ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emittentin eröffnet und nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung aufgehoben oder ausgesetzt wird oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch die Emittentin beantragt oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird; oder
12.1.3	die Emittentin eine wesentliche Verpflichtung, Bedingung oder Vereinbarung hinsichtlich der Schuldverschreibungen nicht erfüllt oder beachtet (die „Pflichtverletzung“) und die Nichterfüllung oder Nichtbeachtung länger als 30 Tage fortdauert, nachdem die Emittentin von dem betroffenen Anleihegläubiger eine schriftliche Mitteilung erhalten hat, in der dieser die Emittentin zur Behebung der Pflichtverletzung sowie zur Erfüllung bzw. Beachtung der betreffenden Verpflichtung, Bedingung oder Vereinbarung ausdrücklich auffordert; oder
12.1.4	die Emittentin in Liquidation tritt, es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen (z. B. einer Verschmelzung oder einer anderen Form des Zusammenschlusses) mit einer anderen Gesellschaft, sofern diese andere Gesellschaft ein Verbundenes Unternehmen der Emittentin ist und alle Verpflichtungen übernimmt, die die Emittentin im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen eingegangen ist.
Ein wichtiger Grund, der zur außerordentlichen Kündigung der Schuldverschreibungen berechtigt, ist insbesondere nicht allein deshalb anzunehmen, weil sich die Vermögensverhältnisse der Emittentin verschlechtert haben. Sofern die Emittentin Sanierungsbemühungen beabsichtigt, insbesondere wenn sich diese Absicht durch Einberufung einer Gläubigerversammlung oder Ankündigung der Einberufung einer Gläubigerversammlung konkretisiert, ist eine Ausübung der in dieser Ziffer 12 geregelten oder sonstiger außerordentlicher Kündigungsrechte der Anleihegläubiger soweit gesetzlich möglich jeweils bis zum Ablauf von 120 Tagen nach dem Zeitpunkt der Ankündigung oder Einberufung einer Gläubigerversammlung ausgeschlossen, sofern Gegenstand der Gläubigerversammlung Sanierungsmaßnahmen sind.
12.2	Eine Kündigungserklärung nach dieser Ziffer 12 hat in der Weise zu erfolgen, dass der Anleihegläubiger der Emittentin die Erklärung in Textform (§ 126b BGB) übersendet und die Umstände darlegt, aus denen sich die vorzeitige Fälligstellung gemäß dieser Ziffer 12 ergibt. Der Kündigung muss ein nach deutschem Recht wirksamer Eigentumsnachweis in deutscher Sprache beigefügt sein. 
12.3	Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts geheilt wurde.
12.4	Im Falle einer wirksamen Kündigung aus wichtigem Grund sind die Schuldverschreibungen nebst Zinsen sofort, also mit Zugang der Kündigung, fällig. 
13.	Kündigung durch die Emittentin
13.1	Die Emittentin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Schuldverschreibungen vorzeitig zu kündigen und zum Nennbetrag an die Anleihegläubiger zurückzuzahlen, wenn der Kaufvertrag über den Erwerb des Assets rückabgewickelt oder für nichtig erklärt wird.
13.2	Die Emittentin ist zudem während der Laufzeit der Schuldverschreibungen berechtigt, diese jederzeit vollständig zu kündigen. Kündigt die Emittentin die Schuldverschreibungen auf Grundlage dieser Ziffer 13.2, hat sie an die Anleihegläubiger über den jeweiligen Nennbetrag und aufgelaufene Zinsen hinaus einen einmonatigen Strafzins (auf Grundlage eines Monats von 30 Tagen) zu zahlen. Darüber hinaus hat die Emittentin sich im Rahmen ihrer vertraglichen Beziehungen zur Kazpar GmbH verpflichtet, im Falle der vorzeitigen Kündigung eine Gebühr von 0,5% des Nennbetrags der Schuldverschreibungen an die Kazpar GmbH zu zahlen.
13.2	Die Emittentin hat eine vorzeitige Kündigung mit einer Frist von mindestens 14 Tagen gemäß Ziffer 14 bekannt zu machen.
14.	Bekanntmachungen
Bekanntmachungen oder sonstige Erklärungen der Emittentin erfolgen auf der Internetseite der Kazpar-Plattform (www.kazpar.com), soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Jede Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tage der ersten Veröffentlichung) als bekanntgemacht. Einer besonderen Benachrichtigung der einzelnen Anleihegläubiger bedarf es nicht.
15.	Änderungen der Anleihebedingungen durch die Emittentin
15.1	Die §§ 5 bis 22 SchVG findet auf die Schuldverschreibungen und diese Anleihebedingungen entsprechende Anwendung, soweit in diesen Anleihebedingungen nichts anderes geregelt ist. Die Anleihegläubiger können Änderungen der Anleihebedingungen - einschließlich einzelner oder aller Maßnahmen nach § 5 Abs. 3 SchVG - durch Mehrheitsbeschluss zustimmen. 
15.2	Alle Abstimmungen gemäß SchVG werden ausschließlich im Wege der Abstimmung ohne Versammlung auf der Kazpar-Plattform durchgeführt, sofern die Emittentin nicht im Einzelfall etwas anderes entscheidet. „Zweite Versammlungen“ im Sinne des § 15 Absatz 3 Satz 3 SchVG erfolgen abweichend von § 18 Abs. 4 Satz 2 SchVG ebenfalls im Wege der Abstimmung ohne Versammlung.
16.	Maßgebliches Recht, Gerichtsstand, Vorlegungsfrist, maßgebliche Sprache
16.1	Form und Inhalt der Schuldverschreibungen und alle sich etwaig daraus ergebenden Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger, der Emittentin, der registerführenden Stelle und der Zahlstelle unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
16.2	Nichtausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen Anleihegläubiger und Emittentin ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist Berlin, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen. Diese Gerichtsstandvereinbarung beschränkt nicht das Recht eines Anleihegläubigers, Verfahren vor einem anderen zuständigen Gericht anzustrengen. Ebenso wenig schließt die Einleitung von Verfahren vor einem oder mehreren anderen Gerichtsständen die Einleitung von Verfahren an einem anderen Gerichtsstand aus, falls und soweit dies rechtlich zulässig ist. 
16.3	Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anleihebedingungen insgesamt oder teilweise unwirksam sein oder unwirksam werden oder eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten, so wird hierdurch der übrige Inhalt dieser Anleihebedingungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausführung der Regelungslücke soll, soweit rechtlich möglich, eine dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung bzw. dem Sinn dieser Bedingungen entsprechende Regelung erfolgen.
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